
SO ND ERBAUVOR SCHRIFTEN 

1. Zweckbest im1111ung 

Der vorliegende Gestaltungsplan bezweckt die konsequente Trennung von grünem, 
verkehrsfreien Innenbereich und der periphären Erschliessung. Das Vermeiden 
von Restflächen ermöglicht ein verdichtetes Bauen bei der die Privatsphäre im 
Innen- und im Aussenbereich geschützt wird, bei gleichzeitiger Wahrung 
weiträumiger Sichtverhält nissen. 
Art und Anordnung der Baukörper sind sinngernäss zu beachten. 

2. Der Geltungsbereich 

Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvorschriften gelten für das im 
Gestaltungsplan durch eine punktierte Linie gekennzeichnete Gebiet. 

3. Stellung zur Bauordnung 

Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestimmen, gelten die Bau- und 
Zonenvorschriften der Gemeinde Deitingen und die einschlägigen kantonalen 
Bauvorsc hriften. 

4. Nutzung 

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet ist eine Wohnzone. Zugelassen sind 
Dienstleistungsbetriebe und kleinere Gewerbebetriebe wie z.B. Coiffeurläden, 
etc, die entsprechend den örtlichen Verhältnissen nicht stören. 
ln allen Baufeldern sind Einfamilien-, Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser 
möglich. Der zentrale halböffentliche Bereich kann genutzt werden als ; 
erweiterter Gartenbereich, Spielbereich, Erholungszone, Kommunikationszone. 
Er ist möglichst naturnah zu gestalten. 

Die GB.-NR. 1097-1099,1047,1048 werden der Bauzone W2A zugeordnet. 

5. AusnOtzung 

Es gilt eine maximale Ausnutzung von 0,45. 

6. Massvorschriften 

Das maximale Ausmass ober- und unterirdischer Bauteile ergibt sich aus den im 
Plan eingetragenen Baubereichen, zusätzlich im Plan eingetragenen 
Massbeschränkungen und den zulässigen Geschosszahlen. Diese dürfen 
- unter Vorbehalt von Ziff. 7 - nicht überschritten werden. Auskragende Balkone 
dürfen die Baubereiche nicht überschreiten. Dächer dürfen 1.0 m über die 
Baubereiche hinausragen. Eine Unterschreitung ist - soweit im Plan nicht 
ausgeschlossen - zulässig, sofern dadurch weder öffentliche noch achtenswerte 
nachbarliche Interessen verletzt werden und der Plan dadurch in den Grundzügen 
nicht verändert wird. 

7. Kle inbauten 

Die Baubehörde kann im ze ntralen halböffen tlichen Bereich eingeschossige 
Nebenbauten, die den Anwohnern zur gemeinschaft li chen Nu tzung dienen . im Rahmen 
der übrigen ba upol izeiliehen Bestimmungen zulassen. 

8. Priv ate Ga rt enbe reiche, Vorg ar ten , Vor - und AbstellplAtze 

Einze lne unb ewohn te, nicht beheizbare Kleinbauten wie Gerä tehäuschen und 
Kleint ierställe etc. von ma x. 20 m2 Fläche sind zu lässig. 

9. Hauptausrichtung 

ln die Haup tausrichtungen sind Offnungen uneingeschrä nkt möglich. 
Sonst sind Offnungen nur erlaub t, fa lls keine Einblicke in Hauptau srichtungen 
anderer Gebäude mögl ich sind. Balkone sind derart anzuordnen und ev tl. mit 
Flügelwänden zu versehen, dass Einblicke in Hauptausrichtungen anderer 
Gebäude, die näher als 10.0 m stehen, nicht mögliclh sind. 
Falls bei Doppel- und Re iheneinfamilienhäusern und allgemein bei Häu sern, die 
mind. 3.0 m von der Pa rzellengrenze enfernt sind , eine geschlossene Gebäudefront 
gefordert wird, dürfen Of fn ungen im Er dges choss angeb racht werden. Der Nachbar 
hat das Rech t, eine Sichtschutzwand von 2.0 m Höl'le an die Parzelleng renze zu 
stellen. 

10 . Sichtschutz 

Nebst der geschlossenen Gebäudefront dürfen Sich tschutzwände, Lebhage, Pergolen 
etc . bis zu einer Höhe von 2.0 m an die Parzell engrenze ges tell t werden. 

11. Grenz- und Geb äu deabs tAn de 

Die Grenz- und Gebäudeabstände sind im Plan fes tgelegt und bedü rfen, auch bei 
Unterschreilungen gese tzlicher Abstände, keiner beschränkt dinglicher Rechte. 
Wo dies im Plan angezeigt ist, sind die Fassaden rmit unterschrit tenem 
Gebäudeabstand en tsprechend der Weisung der Solothurnischen Gebäudeversicherung 
SGV auszubilden. Die Baubehörde hat die Gesuche diesbezüglich vor Erteilung der 
Baubewilligung der SGV zu unterbreiten. Ferner hat sie die durch die 
UnterschreitunQ ents tehenden wohnhygienischen Auswirkungen !Einsich t, 
Beschattung etc .) im Detai l zu prüfen und beim Entscheid 
zu berücksichtigen. 

12 . Abs tell plAtze 

Die erforderliche Anzahl Abs tellplätze wird im Ba ugesuchsverf ahren festge legt. 
Sie richtet sich nach Pa ragraph 42 KBV. 

13. Dachformen 

Die maximale Dachneigung bei symmetrischen Satteldächern da rf 45 Grad nicht 
überschreiten. Bei asymmetr ischen Sa tteldächern darf der kürzere Schenkel max. 
60 Grad sein, wobei der Winkel unter der First mindestens 90 Grad se in muss. 
Flachdächer sind erl aubt . Die Dachformen sind so zu int egrieren und im Detail 
derart auszubilden, dass ein ganzheitliches Erscheinungsbild entstehen kann. 

14. Au snahm en 

Die Baukommission kann im Interesse einer besseren äs thetischen oder 
wohnhygienischen Lösung geringfügige Abweichungen vom Plan und von einze lnen 
dieser Bes timmungen zulassen, wenn die wesentl ichsten Aspekte des Konzeptes 
der Oberbauung wie Schutz der Pr ivatsphäre im Innen- und Aussenbereich , 
periphäre Erschliessung des Verkehrs und durchgrünter Innenbereich erhalten 
bleiben, keine zwingenden kantonalen Bes timmungen verletzt werden und die 
öff entlichen und achtenswerten nachbarlichen Interessen gewahrt ble iben. 

16. lnk ra fttr eten 

Der Gestalt ungsplan und die Sonderbauvorschrif ten tr eten mit Genehmigung durch 
den Reg ierungsra t in Kraft. 


